
C. VERSCHULDEN
Die Bauaufsichtsbehörde handelte jedenfalls fahrlässig und damit schuldhaft. Anhaltspunkte
für ein vorsätzliches Verhalten sind nicht ersichtlich.

D. KEIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS NACH § 839 I 2 BGB
Nach § 839 I 2 BGB besteht der Amtshaftungsanspruch bei fahrlässigem Handeln der Behörde
nur, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. B kann sich hier
mit seinem Schadensersatzbegehren an keine andere Person halten.

E. KEINE RECHTSMITTELVERSÄUMUNG NACH § 839 III BGB
Nach § 839 III BGB dürfte B es nicht schuldhaft unterlassen haben, den Schaden durch
Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. B hat Widerspruch und Klage vor dem Verwal-
tungsgericht eingelegt. Eine Rechtsmittelversäumung ist somit nicht gegeben.

F. SCHADEN
B müsste ferner einen Schaden erlitten haben. B hat durch konkrete Anfragen von Mietinteres-
senten belegt, dass er im Falle einer (unverzögerten) Realisierung des Vorhabens Mieteinnah-
men erzielt hätte. Diese sind ihm entgangen und stellen daher eine Vermögenseinbuße und
somit einen Schaden dar.

Hinweis: Wie hoch dieser Schaden ist, kann offen bleiben, da danach nicht gefragt ist.

G. KAUSALITÄT
Die Amtspflichtverletzung müsste schließlich auch kausal für den erlittenen Schaden sein.
Hätte die Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung erteilt, hätte B das Vorhaben (ohne Ver-
zögerung) errichten können und hätte die als Schaden geltend gemachten Mieteinnahmen
erzielt.

H. ERGEBNIS
B steht dem Grunde nach ein Amtshaftungsanspruch nach § 839 BGB iVm Art. 34 GG zu.
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1. Vermerk:

Nach telefonischer Vereinbarung erscheint heute (12.11.2012):
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gestellt wurde.
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Herr Marcus Faber, Twerskuhle 44, 44149 Dortmund,

und überreicht die folgenden Unterlagen:

• Arbeitsvertrag mit der Baumann GmbH vom 1.9.1998 in Kopie (Anlage 1),
• Schreiben der Baumann GmbH vom 5.10.2012 in Kopie (Anlage 2),
• Lohnabrechnung für den Monat Oktober 2012 in Kopie (Anlage 3),
• Schreiben der Baumann GmbH vom 9.11.2012 in Kopie (Anlage 4).

Herr Faber bittet um umfassende Beratung in einer arbeitsrechtlichen Angelegenheit und
schildert hierzu den folgenden Sachverhalt:

„Ich bin gelernter Elektroinstallateur, ledig und kinderlos. Ich bin seit 1998 bei der Baumann
GmbH mit Sitz in Dortmund angestellt. Die Baumann GmbH beschäftigt 78 Mitarbeiter.
Derzeit werde ich regelmäßig auf einer Montagebaustelle in Frankfurt eingesetzt, wo ich dann,
ebenso wie die anderen Montagemitarbeiter, im Hotel Aurora in der Nähe des Flughafens
übernachte. Das Hotelzimmer wird stets von der Baumann GmbH gebucht und bezahlt.
Bislang hatte ich immer ein Einzelzimmer. Die Doppelzimmer kosten im Hotel Aurora 45
EUR pro Nacht, und sind damit 10 EUR günstiger als ein Einzelzimmer. Die Einzelzimmer
kosten 55 EUR pro Nacht.

Anfang Oktober 2012 hatte ich ein Gespräch mit dem Personalleiter, Herrn Michael Süßmilch,
der mir sagte, dass die Firma künftig keine Einzelzimmer mehr zahlen werde, sondern nur
noch Doppelzimmer. Herr Süßmilch übergab mir anlässlich dieses Gesprächs ein Schreiben, in
dem das Ganze nochmal schriftlich festgehalten wurde. Das Schreiben vom 5.10.2012 habe ich
Ihnen als Anlage 2 mitgebracht.

Als ich vom 11.10.2012 bis zum 15.10.2012 erneut auf der Montagebaustelle in Frankfurt
eingesetzt war, sollte ich im Hotel Aurora ein von meiner Arbeitgeberin im Voraus gebuchtes
Doppelzimmer beziehen. Ich habe aber auf einem Einzelzimmer bestanden, weil ich mir
keinesfalls mit einem meiner Arbeitskollegen ein Zimmer teilen wollte. Also habe ich an der
Rezeption ein Einzelzimmer verlangt und gesagt, dass die Kosten hierfür – wie üblich –meiner
Arbeitgeberin, der Baumann GmbH, in Rechnung zu stellen sind. In der Folgezeit hat die
Baumann GmbH die Rechnung für das Einzelzimmer gegenüber dem Hotel Aurora begli-
chen. Ich bin der Meinung, dass die Baumann GmbH schon mit der Bezahlung der Rechnung
zu verstehen gegeben hat, dass das mit dem Einzelzimmer so in Ordnung war.

Umso überraschter war ich, als ich Anfang November 2012 die Lohnabrechnung für den
Monat Oktober 2012 bekommen habe (Anlage 3). Von meinem Nettolohn in Höhe von 1.500
EUR wurden 50 EUR mit dem Vermerk „Hotelkosten Frankfurt“ einbehalten. Auf meine
Nachfrage beim Personalleiter habe ich das Schreiben vom 9.11.2012, welches ich Ihnen als
Anlage 4 übergeben habe, erhalten. Meine Arbeitgeberin ist offensichtlich der Ansicht, dass
die Buchung eines Einzelzimmers mein Privatvergnügen ist und ich für den Differenzbetrag
zwischen Doppel- und Einzelzimmer selbst aufkommen muss. Das finde ich gar nicht gut.
Wenn ich schon ein Doppelzimmer beziehen muss, dann soll die Baumann GmbH gefälligst
nur solche Kollegen einstellen, bzw. mich nur mit solchen auf Montage schicken, mit denen
man verträglich in einem Zimmer übernachten kann. Der Kollege Kalinowski, mit dem ich in
der besagten Oktoberwoche auf Montage war, schnarcht bestimmt, sodass es eine Zumutung
wäre, wenn ich mit dem ein Zimmer teilen müsste. Ich mag ihn nicht.“

Auf Nachfrage:

„Bislang verlief mein Arbeitsverhältnis bei der Baumann GmbH reibungslos. Ich habe dort
schon meine Ausbildung gemacht und fühle mich grundsätzlich sehr wohl. Gerade weil es
bisher keine Probleme gab, bin ich so erstaunt, dass mir jetzt der Lohn gekürzt wurde. Ich
finde es pingelig, dass die Baumann GmbH sich wegen dieser 10 EUR Aufpreis pro Nacht
so anstellt. Deswegen hätte ich den zu Unrecht einbehaltenen Lohn gerne zurück. Bitte
prüfen Sie, ob ich einen Rückzahlungsanspruch habe und wenn ja, wie ich diesen durch-
setzen kann. Es geht mir schon ums Prinzip. Deswegen möchte ich auch wissen, wie das
bei künftigen Montageeinsätzen aussieht. Kann ich weiterhin auf Kosten meiner Arbeit-
geberin ein Einzelzimmer beziehen, oder muss ich das Doppelzimmer nehmen? Wenn Sie
mir raten, mich aus taktischen Erwägungen und im Interesse einer weiteren gedeihlichen
Zusammenarbeit nicht mit meiner Arbeitgeberin zu streiten, dann lassen Sie mich das bitte
wissen. Schließlich will ich nicht riskieren, dass mir wegen so einer Sache arbeitsvertragliche
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Konsequenzen, bis hin zu einer Kündigung, drohen. Falls wir vors Arbeitsgericht ziehen
müssen, dann wüsste ich auch gerne, welches Gericht zuständig wäre. Ich hoffe doch, dass
ich nicht in Frankfurt klagen muss, nur weil das Hotel dort liegt und ich dort gearbeitet
habe.“

2. Neues Mandat eintragen und mitsamt der erteilten Vollmacht und den überreichten Unterla-
gen eine neue Handakte anlegen.

3. WV: sodann

Dr. Isley
Rechtsanwältin

Baumann GmbH
Walter-Welp-Str. 12
44149 Dortmund

Anlage 2

Herrn Marcus Faber
Im Hause

Dortmund, den 5.10.2012

Betreff: Hotelzimmerbuchung bei Montageeinsätzen/ausschließliche Buchung von Dop-
pelzimmern

Ab sofort wird für das Montagepersonal die Übernachtung im Doppelzimmer angeordnet.
Die Montagemitarbeiter werden darauf hingewiesen, dass bei Montageeinsätzen für die Über-
nachtung ab sofort nur noch Doppelzimmer gebucht und bezahlt werden.

Jochen Bauszus
Geschäftsführer

Baumann GmbH
Walter-Welp-Str. 12
44149 Dortmund

Anlage 4

Herrn Marcus Faber
Im Hause

Dortmund, den 9.11.2012

Betreff: Ihre Anfrage bezüglich der Lohnabrechnung für den Monat Oktober 2012

Sehr geehrter Herr Faber,

die von uns vorgenommene und aus der Lohnabrechnung 10/2012 ersichtliche Kürzung Ihres
Nettolohnes für den Monat Oktober 2012 um EUR 50 erklärt sich wie folgt:

Während Ihres Montageeinsatzes vom 11.10.2012 bis zum 15.10.2012 auf unserer Montage-
baustelle in Frankfurt a.M. nächtigten Sie nicht in dem von uns im Hotel Aurora im Voraus
gebuchten Doppelzimmer, sondern haben an der Rezeption nach einem Einzelzimmer ver-
langt. Hiervon haben wir mit Erhalt der Hotelrechnung am 18.10.2012, die wir bereits am
19.10.2012 beglichen haben, Kenntnis erlangt.

Am 5.10.2012 hat unser Personalleiter, Herr Süßmilch, Sie in einem persönlichen Gespräch
darauf hingewiesen, dass wir mit sofortiger Wirkung nur noch bereit sind, die für ein Doppel-
zimmer anfallenden Kosten zu übernehmen. Die so ausgesprochene Weisung haben Sie am
selben Tage von Herrn Süßmilch zusätzlich in Schriftform erhalten. Da Sie gleichwohl ein
Einzelzimmer in Anspruch genommen haben, sind die hierfür angefallenen und von uns
bereits beglichenen Mehrkosten von Ihnen zu tragen. Wir sind nicht damit einverstanden, dass
unsere Mitarbeiter eigenmächtig Hotelverträge für uns abschließen bzw. die von uns abge-
schlossenen Verträge eigenmächtig abändern.
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Ausgehend von der Preisdifferenz zwischen einem Doppel- und einem Einzelzimmer in Höhe
von EUR 10 pro Nacht, errechnet sich für fünf Nächte ein Betrag von EUR 50, den wir von
Ihrem Oktoberlohn einbehalten haben.

Sollten Sie auch künftig auf einem Einzelzimmer bestehen, werden wir Ihnen die Mehrkosten
hierfür ebenfalls vom Nettolohn abziehen.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Antwort gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Bauszus
Geschäftsführer

Vermerk für die Bearbeitung
Die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Sicht nach Maßgabe des Mandantenauftrags zu begutachten.
Dabei sollen auch Überlegungen zur Zweckmäßigkeit des Vorgehens angestellt werden. Zeitpunkt der
Begutachtung ist der 12.11.2012.
Sollte eine Frage für beweiserheblich gehalten werden, so ist eine Prognose zu der Beweislage (zB
Beweislast, Qualität der Beweismittel etc.) zu erstellen.
Werden Anträge an ein Gericht empfohlen, so sind diese am Ende des Vortrages auszuformulieren.
Die Formalien (zB Ladungen, Zustellungen, Unterschriften) sind in Ordnung, soweit sich aus dem Sach-
verhalt nicht etwas anderes ergibt.
Der Bearbeitung ist der geltende Rechtszustand zugrunde zu legen. Übergangsvorschriften sind nicht zu
prüfen.
Dortmund und Frankfurt am Main verfügen jeweils über ein Arbeitsgericht.

& LÖSUNG
Gegenstand meines Kurzvortrags ist ein anwaltliches Mandat auf dem Gebiet des Arbeitsrechts
aus dem Jahre 2012. Der Mandant, Herr Marcus Faber aus Dortmund, begehrt umfassende
anwaltliche Beratung im Zusammenhang mit einer arbeitgeberseitig im Monat Oktober 2012
vorgenommenen Kürzung seines Nettolohns um 50 EUR.

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der ledige und kinderlose Elektroinstallateur Marcus Faber ist seit 1998 bei der Baumann

GmbH mit Sitz in Dortmund angestellt. Die Firma Baumann GmbH beschäftigt 78 Mit-
arbeiter. Der monatliche Nettolohn des Mandanten beläuft sich auf 1.500 EUR. Derzeit wird
der Mandant regelmäßig auf einer Montagebaustelle in Frankfurt eingesetzt. Während dieser
Montageeinsätze nächtigt er ebenso wie die übrigen Montagearbeiter der Firma im Hotel
Aurora unweit des Frankfurter Flughafens. Die Hotelreservierung und die Bezahlung der
Hotelrechnung erfolgen durch die Baumann GmbH. In der Vergangenheit stand dem Man-
danten stets ein Einzelzimmer zur Verfügung. Das Einzelzimmer kostet im Hotel Aurora 55
EUR pro Nacht, wohingegen sich die Kosten für ein Doppelzimmer auf 45 EUR pro Nacht
und Person belaufen, und somit gegenüber der Einzelzimmerbelegung 10 EUR günstiger sind.

Anfang Oktober 2012 teilte der Personalleiter der Arbeitgeberin, Herr Süßmilch, dem
Mandanten in einem persönlichen Gespräch mit, die Baumann GmbH werde auf künftigen
Montageeinsätzen keine Einzelzimmer mehr buchen und bezahlen, sondern nur noch Doppel-
zimmer. Anlässlich dieses Gesprächs übergab Herr Süßmilch dem Mandanten ein vom Ge-
schäftsführer der Arbeitgeberin, Herrn Bauszus, unterzeichnetes Schreiben vom 5.10.2012, in
dem das zuvor Besprochene – nämlich die Anordnung der ausschließlichen Übernachtung im
Doppelzimmer auf Montageeinsetzen – schriftlich festgehalten wurde.

Anlässlich seines Montageinsatzes vom 11.10.2012 bis zum 15.10.2012 sollte der Mandant
ein von der Arbeitgeberin im Voraus für ihn und einen weiteren Kollegen gebuchtes Doppel-
zimmer im Hotel Aurora beziehen. Da der Mandant nicht bereit war, sich mit einem Kollegen
ein Zimmer zu teilen, bestand er an der Rezeption des Hotels auf einem Einzelzimmer und
erklärte, die Kosten hierfür würden wie üblich von seiner Arbeitgeberin übernommen werden.
Das Hotel Aurora stellte der Baumann GmbH das von dem Mandanten in den fünf Tagen
bewohnte Einzelzimmer in Rechnung. Diese am 18.10.2012 zugegangene Rechnung beglich
die Baumann GmbH gegenüber dem Hotel am 19.10.2012.

Die Baumann GmbH kürzte infolgedessen den Nettolohn des Mandanten für den Monat
Oktober 2012 um 50 EUR auf 1.450 EUR. Diese 50 EUR verhalten sich zu der sich auf 10
EUR pro Tag belaufenden Differenz zwischen Einzel- und Doppelzimmerbelegung. Die
Arbeitgeberin sieht sich wegen der ihrer Ansicht nach weisungswidrigen Inanspruchnahme
des Einzelzimmers durch den Mandanten berechtigt, den Differenzbetrag vom Nettolohn in

Einleitung

Sachverhaltsdarstellung
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